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LANDESGESETZBLATT 
FÜR OBERÖSTERREICH 
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Nr. 33  Landesgesetz: Oö. Kinderbetreuungsgesetz-Novelle 2016 (XXVIII. Gesetzgebungsperiode: 

Regierungsvorlage Beilage Nr. 91/2016, Ausschussbericht Beilage  

Nr. 145/2016, 7. Landtagssitzung) 

 

Landesgesetz, 

mit dem das Oö. Kinderbetreuungsgesetz geändert wird 
(Oö. Kinderbetreuungsgesetz-Novelle 2016) 

Der Oö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Oö. Kinderbetreuungsgesetz, LGBl. Nr. 39/2007, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. 
Nr. 90/2013, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 lautet: 

„(1) Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinn dieses Landesgesetzes haben folgende Aufgaben: 

 1. Die Bildungsarbeit auf Basis der jeweils aktuellen allgemein anerkannten Erkenntnisse der 
einschlägigen Wissenschaften zu gestalten; 

 2. jedes Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend unter Berücksichtigung allgemein 
anerkannter Grundsätze der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege zu fördern; 

 3. die Selbstkompetenz der Kinder zu stärken und zur Entwicklung der sozial-, sach- und 
lernmethodischen Kompetenz beizutragen.“ 

2. § 4 Abs. 3 Z 1 lautet: 

 „1. auf die Entwicklung grundlegender sozialer, ethischer, religiöser und demokratischer Werte 
Bedacht genommen wird,“ 

3. § 4 Abs. 3 Z 3 lautet: 

 „3. die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder so zur Entfaltung gebracht werden, dass sie mit Eintritt 
in die 1. Schulstufe der Volksschule die Unterrichtssprache möglichst beherrschen,“ 

4. Nach § 4 Abs. 3 Z 4 wird folgende Z 4a eingefügt: 

 „4a. auf die traditionellen Feste und Feiern im Jahreskreis Bedacht genommen und regionales 
Brauchtum vermittelt wird,“ 

5. § 4 Abs. 8 entfällt; der bisherige Abs. 9 erhält die Bezeichnung „(8)“. 

6. Im § 21 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Wort „ist“ folgende Wortfolge eingefügt: 

„und sich der Rechtsträger ausdrücklich zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 verpflichtet“ 
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Artikel II 

Dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung im Landesgesetzblatt für 
Oberösterreich in Kraft. 
 

Der Erste Präsident 
des Oö. Landtags: 

Der Landeshauptmann: 

Viktor Sigl Dr. Pühringer 
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